
 
 

 
Schweizerischer Laufhundeclub - SLC 

Spesenentschädigung und Beiträge - 2025 

 

 

1. Grundsätze : 

1.1. Der Club entschädigt seine Funktionäre, und die Regionalgruppen entschädigen ihre 

Funktionäre. 

1.2. Der Club beteiligt sich finanziell an der Organisation des Zentralkomitees, der 

Delegiertenversammlung, der Sonderausstellung, an den Kosten der ständigen Kommissionen, an 

den Kosten für den Kombinationtwettbewerb « Leistung-Schönheit » und an den Kosten für die 

Teilnahme am Europacup. 

 

2. Funktionäre des Clubs : 

2.1. Vorstand: Präsident, Vizepräsident, Sekretär, Kassierer. 

2.2. Vorsitzende der ständigen Kommissionen: ZK, TK, AK. 

2.3. Mitglieder der ständigen Kommissionen. 

2.4. Kommissionsmitglieder die in mehreren Funktionen anwesend sind, können die 

Spesen nicht kumulieren. 

 

3. Berücksichtigte Kosten für Clubfunktionäre : 

3.1 Reisekosten: Bahnbillett 2. Kl., oder CHF 0.50/km für Reisen mit Privatfahrzeugen, 

Fahrgemeinschaften werden empfohlen. 

3.2 Kosten für Mahlzeiten ohne Getränke gegen Vorlage eines Belegs. 

3.3 Übernachtungskosten gegen Vorlage einer Rechnung. 

 

4. Sitzung des Zentralkomitees : 

4.1. Die Mahlzeit, Getränke nicht inbegriffen, wird für alle Clubfunktionäre sowie für alle 

Mitglieder der ständigen Kommissionen, die zur Zentralvorstandssitzung eingeladen sind, vom 

Club übernommen. 

 

5. Organisation der Delegiertenversammlung : 

5.1. Die DV wird abwechselnd von den RG organisiert.  

5.2. Für die DV übernimmt der Club die Kosten für das Essen, ohne Getränke, für den Vorstand, 

die Vorsitzenden der ständigen Kommissionen und die anwesenden Ehrenmitglieder. 

 

6. Organisation der Sonderausstellung des Clubs : 

6.1. Die Sonderausstellung des Clubs wird abwechselnd von den RG organisiert. Der Club beteiligt 

sich an den Kosten für die Organisation einer Ausstellung in Höhe von CHF 1000. 

6.2. Nach vorheriger Vorlage des Budgets durch die organisierende RG an der ZV und nach 

Beschluss der DV übernimmt der Club die Defizitgarantie für eine Sonderausstellung. 

 

7. Kosten der ständigen Kommissionen : 

7.1. Gegen Vorlage einer Rechnung werden die Kosten für den Kauf von Materialien für alle 

Kommissionen vom Club übernommen. Die Vorsitzenden der Kommissionen legen ihr Budget 

zuhanden der DV vor. 

7.2. Für die ZK CHF 10 pro Kontrolle der Wurfmeldung zuhanden des SHSB. 



8. Kosten für den Kombinationwettbewerb, « Leistung-Schönheit » : 

8.1. Der Club übernimmt die Kosten für den Kauf der Preise für den Kombinationwettbewerb 

« Leistung-Schönheit ». 

 

9 Kosten für die Teilnahme am Europacup : 

9.1. Der Klub beteiligt sich an den Kosten für die Teilnahme am Europacup für die ausgewählten 

Hundeführer und die aufgebotenen Richter in Höhe von CHF 2000.-. 

9.2. Der Verantwortliche für den Europacup legt seinen Bericht und seine Rechnung dem ZV zur 

Genehmigung durch die DV vor. 

 

10. Von der ZK eingezogene Gebühren zu Lasten der Züchter : 

10.1. Kostenlose Zuchtzulassung (Art. 3.3) : 

- Auf einer vom CCC anerkannten Ausstellung. 

- Anlässlich von Jagdprüfungen der Regionalgruppen. 

- Im Rahmen einer Versammlung des Clubs oder der Regionalgruppen. 

10.2. Individuelle Zuchtzulassung (Art. 3.3 und 10.1) : 

- CHF 20.- am Wohnsitz des Richters. 

- CHF 50.- am Wohnsitz des Eigentümers. 

10.3 Zwinger - und Wurfkontrolle (Art. 3.3 und 10.1) : 

- CHF 50.- für die Kontrolle der Zwinger. 

- CHF 10.- pro Welpe für die Wurfkontrolle (mind. CHF 50.-). 

10.4. CHF 50.- für die Rekursgebühr. 

10.5. Für Nicht-Mitglieder des SLC werden gelten die Gebühren der SKG. 

 

11. Anmeldegebühren für Jagd- und Schweissprüfungen: 

11.1. Die Anmeldegebühren für Jagd- und Schweissprüfungen sind von den Teilnehmern selbst zu 

tragen. 

11.2. Die Anmeldegebühren für die vom SLC organisierten Jagd- und Schweissprüfungen sind für 

alle Mitglieder des SLC gleich, unabhängig davon, welcher Regionalgruppe ein Mitglied angehört. 

 

 

Dieses Reglement wurde von der DV am 12. April 2025 in Bellinzona angenommen und tritt sofort 

in Kraft. Alle vorherigen Reglemente werden aufgehoben. 

 

 

 

Der Zentralpräsident       der Zentralsekretär 

 

Eric Sarrasin       Sepp Weber 

 


